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Sie können schon heute auf eine außergewöhnlich erfolg-
reiche juristische Karriere zurückblicken – welchen Berufs-
wunsch hegten Sie als Schülerin? 
Ich wollte schon als Schülerin, nachdem die Puppenspiel- 
und die Indianerspielphase vorbei waren, am liebsten Pro­
fessorin werden. Ursprünglich für Philosophie. 

Warum haben Sie sich dann für das Studium der Rechts-
wissenschaften entschieden?
Ein bisschen Philosophie habe ich ja auch studiert. Aber 
nur das zu machen, davon hatte mir mein Vater mit einem 
Argument abgeraten, das ich damals sehr einleuchtend 
fand: Als Philosoph müsse man erst einmal etwas haben, 
worüber man philosophieren kann, also eine außerphiloso­
phische Sachkenntnis. Dann habe ich geschwankt, ob ich 
Jura, Mathematik oder Linguistik studieren sollte. Mathe­
matik habe ich schließlich trotz guten Zuredens meiner 
Mathelehrerin ausgeschlossen, weil ich mir nicht sicher 
war, ob ich das wirklich gut kann. Ich war bloß gut im Be­
weisen, beim Kopfrechnen habe ich immer Fehler gemacht. 
Um zwischen Linguistik und Jura zu entscheiden, habe ich 
mir in jedem dieser Fächer eine Vorlesungsstunde angehört. 
Bei den Linguisten wurden in dieser Stunde gerade nur Vo­
kale und Konsonanten gezählt. In der juristischen Vorle­
sung stritt man sich über den Schweinemästerei-Fall, das 
fand ich interessanter. 

Was reizte Sie an der akademischen Tätigkeit?
Das Denken und die Freiheit.

Sie sind 1974 in die USA gegangen – warum die USA und 
warum die Harvard Law School?
Sorgfältig geplant war das aus heutiger Sicht nicht, ich habe 
mich einfach für die Uni entschieden, deren Name damals 
in meinen Ohren den besten Klang hatte, ohne dass ich 
sonst viel darüber gewusst hätte. Die Professoren und die 
Mitstudenten und das ganze Programm waren dann wirk­
lich sehr gut, und ich habe mich ohnehin mit ganz anderen 
Sachen beschäftigt als ursprünglich beabsichtigt. 

Womit haben Sie sich dort beschäftigt und welche Erfah-
rungen waren für Sie – persönlich und beruflich – beson-
ders wertvoll? 
Studiert habe ich dort hauptsächlich Völkerrecht, von dem 
ich in Deutschland im Studium überhaupt nichts mitbe­

kommen hatte, außerdem amerikanisches Verfassungsrecht 
und alles mögliche andere. Das Wichtigste von allem war 
aber einfach das Leben in einem anderen Land, der Um­
gang mit so vielen Menschen aus allen Erdteilen, und die 
damit verbundene Erfahrung der Nicht-Selbstverständlich­
keit von so Vielem, was ich bis dahin an Meinungen und 
Gegebenheiten für selbstverständlich gehalten hatte. Diese 
Erfahrung wünsche ich jedem. 

Das hört sich so an, als ob Sie Karriereplanung im eigentli-
chen Sinne eher nicht betrieben haben?
Das Planvolle bestand hauptsächlich darin, dass ich die 
notwendigen Qualifikationsarbeiten geschrieben habe. Ge­
zielt Kontakte knüpfen, netzwerken, möglichst viel Konfe­
renzpräsenz zeigen, wie es heute jungen Wissenschaftlern 
empfohlen wird – auf den Gedanken wäre ich gar nicht ge­
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kommen. Ich habe einfach gern und viel gearbeitet. Weil ich 
diese Arbeit wollte, wollte ich ja Professorin werden. 

Ist Karriereplanung und „Netzwerken“ – Dinge, die Männer 
angeblich so viel besser beherrschen als Frauen – also 
überflüssig? 
Ich würde eher sagen, das ist eine Frage des richtigen 
Maßes. Bei mir lag vielleicht ein Fall von Untermaß vor. 
Wieviel tatsächlich über persönliche Kontakte läuft, das 
habe ich mir damals gar nicht klargemacht. Aber diese Na­
ivität hatte für mich eben die gute Seite, dass ich nicht in 
der gefährlichen Versuchung war, über irgendwelchem 
kurzatmigen Showgeschäft die eigentliche Arbeit zu ver­
nachlässigen. 

Hatten Sie Vorbilder und Förderer? 
Es gab Vorbilder in der Familie und an der Universität. An 
der Universität hatte ich sehr förderliche Chefs. Sie haben 
mir zum Beispiel flexible Arbeitszeiten eingeräumt, so dass 
ich Berufstätigkeit und Familie unter einen Hut bringen 
konnte. Besonders wichtig, als Vorbild wie als Förderer, 
war Dieter Grimm, der meine Habilitationsarbeit betreut 
hat. Er war für mich der beste akademische Lehrer, den ich 
mir hätte wünschen können, bewunderungswürdig und 
vollkommen freilassend.

Sie erwähnen Vorbilder in der Familie. Ihr Vater Hermann 
Lübbe hatte philosophische Lehrstühle in Deutschland und 

in der Schweiz inne, ihre jüngeren Schwestern Weyma und 
Anna Lübbe sind gleichfalls Professorinnen – welche Anre-
gungen verdanken Sie Ihrem Elternhaus? Hat Ihr Vater Ihre 
Entscheidung, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschla-
gen, beeinflusst? 
Auf jeden Fall. Aber überhaupt nicht auf direkte Weise, 
sondern durch die Rolle, die er in der Familie spielte. Au­
ßerdem wurde zuhause ständig gelesen und über irgendwel­
che Sachthemen diskutiert. 

Welche Bedeutung hatte die Studienstiftung des Deut-
schen Volkes für Ihre berufliche Entwicklung?
Von der Studienstiftung habe ich aus der Zeit, als ich in 
Deutschland studierte, vor allem die sehr schönen und inte­

ressanten Sommerakademien in Alpbach in Erinnerung. Am 
dankbarsten bin ich für das Jahr in den USA, das die Stif­
tung gefördert hat. 

Eine neue Studie des Hochschulinformationssystems (HIS) 
zur sozialen Herkunft der Stipendiaten in den Begabtenför-
derungswerken und eine Untersuchung der Studien stiftung 
sind zu dem Ergebnis gelangt, dass vor allem  Kinder aus 
Akademikerfamilien gefördert werden; handelt es sich um 
eine unvermeidliche Folge des Leistungsprinzips oder sehen 
Sie Änderungsbedarf beim Auswahlverfahren?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht genau genug 
weiß, wie die Auswahlverfahren heute bei den verschiede­
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nen Förderwerken aussehen. Verbesserungsbedarf sehe ich 
jedenfalls in der schulischen Bildung und in der Frühförde­
rung von Kindern. Den statistischen Startvorteil, den ein 
Kind aus einer Familie mitbringt, in der Bücher gelesen und 
gute Gespräche geführt werden und in der Arbeit nicht als 
das gilt, was vor dem eigentlichen Leben zu erledigen ist, 
wird keine Bildungspolitik je ganz wettmachen können. 
Aber von dem Punkt, an dem die Möglichkeiten zur Förde­
rung von Kindern aus weniger günstigen Verhältnissen aus­
geschöpft sind, sind wir noch weit entfernt. 

Sie sind nach Ihrer Berufung auf einen Lehrstuhl in Biele-
feld als dritte Frau in die Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer aufgenommen worden; wie ist man 
Ihnen dort begegnet?
Keine besonderen Vorkommnisse. Ich war nicht oft bei den 
Tagungen. Der Frauenanteil lag bei ungefähr einem Pro­
zent, als ich aufgenommen wurde. Heute liegt er, schätze 
ich, bei knapp zehn Prozent. Die Atmosphäre ist lockerer 
als früher. 

Frauen in herausgehobenen Positionen sind in Wissen-
schaft und Praxis noch immer selten. Warum ist das so?
Die Hauptursache sehe ich darin, dass Frauen es, statistisch 
gesehen, noch immer wesentlich schwerer haben als Män­
ner, wenn sie Erfolg im Beruf und Kinder haben wollen. 
Das kann man daran ablesen, dass unter den Frauen in be­
sonders herausgehobenen Positionen der Anteil derer, die 
zugleich Kinder haben, wesentlich kleiner ist als bei Män­
nern in den entsprechenden Stellungen. Ich habe das einmal 
bei einer Reihe von Spitzeninstitutionen der Rechtspflege 
recherchiert für eine Veröffentlichung über Frauen in juris­
tischen Berufen. Das Ergebnis war so, dass ich die präzisen 
Zahlen zu diesem Punkt gar nicht veröffentlichen konnte, 
weil das bei der kleinen Zahl der Frauen an den entspre­
chenden Institutionen auf eine Preisgabe personenbezoge­
ner Daten hinausgelaufen wäre. Die Situation wird sich 
bessern durch alles, was die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erleichtert. Diese Vereinbarkeit sollte nicht nur für 
Frauen gefördert werden, sondern auch für Männer, die Fa­
milienarbeit leisten. 

Sie haben sich intensiv – wissenschaftlich und in der prak-
tischen Tätigkeit – mit Umweltrecht beschäftigt – was hat 
Sie an diesem Fachgebiet fasziniert? 
Dass es besonders zukunftswichtig ist, dass es viele ganz 
neue Arten von Rechtsfragen aufwarf und dass es sich so 
gut zum Studium der Probleme eignet, die bei dem Versuch 
auftreten, rechtlichen Regeln praktische Wirksamkeit zu 
verschaffen.

Sie haben sich 1988 für einen Wechsel von der Universität 
in die Praxis entschieden und die Leitung des neu gegrün-
deten Umweltamtes in Bielefeld übernommen. Was hat Sie 
dazu bewogen?

Ich bin in die Verwaltung gegangen, weil ich nicht von mei­
ner Familie wegpendeln, sondern in Bielefeld bleiben woll­
te. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich mein altes 
Berufsziel zu diesem Zeitpunkt weiterverfolgt hätte. Außer­
dem hatte ich auch Lust auf praktische Erfahrungen. Amts­
leiterin in einer Kommunalverwaltung, das ist eine extrem 
lehrreiche Tätigkeit. Ich hatte da ja nicht nur mit Umwelt­
recht und naturwissenschaftlichen und technischen Um­
weltfragen zu tun, sondern auch mit Bauordnung und 
Bauplanung, von dieser Fachseite aus. Dann mit der Füh­
rung von 160 Mitarbeitern aller Statusgruppen. Mit dem 
Haushalt, mit dem Kommunalparlament, mit der Inter­
aktion von Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Da hatte 
man eigentlich den ganzen Kosmos der Demokratie im 
Kleinen. 

Welche der sicher zahllosen beruflichen Erfahrungen, die 
Sie dort sammeln konnten, waren aus heutiger Sicht be-
sonders wertvoll?
Von dem, was ich an praktischer Klugheit besitze, egal wie 
viel oder wie wenig es ist, gehen neun Zehntel auf diese 
Jahre zurück. Das Wichtigste, was ich daraus mitgenom­
men habe, ist ein besserer Sinn für die Art und Weise, wie 
Menschen in ihrem Verhalten immer zugleich durch ihren 
Willen und durch die institutionellen Rahmenbedingungen 
bestimmt sind, und wie das beides miteinander zusammen­
hängt. 

Das ist wunderbar abstrakt formuliert – könnten Sie uns 
ein Beispiel geben? 
Ich hatte mal das Problem, dass wir zuwenig Probenehmer 
hatten für die Entnahme von Abwasserproben aus den be­
trieblichen Kanalnetzen und im Verhältnis dazu zu viele La­
boranten. Also wollte ich, dass die Laboranten auch beim 
Probenehmen mitmachen. Sie glauben nicht, wie schwierig 
das war. Immer neue Berge von Sicherheitsproblemen. Man 
wollte Sicherheitsanzüge wegen der giftigen Chemikalien, 
die im Kanal sein können, ein Ex-Meter zum Messen, ob 
Explosionsgefährliches dabei ist, spitzenverstärkte Sicher­
heitsschuhe für den Fall, dass einem beim Kanaldeckel­
heben das Ding auf die Füße fällt, rotweiße Absperreinrich­
tungen, weil die Schächte auf innerbetrieblichen Fahrwegen 
liegen können, einen Dienstbulli, weil die ganze Montur 
sich nicht mehr mit einem normalen PKW transportieren 
lässt, eine Abdeckung, damit man beim Probenehmen nicht 
in den Kanalschacht fällt, und was nicht noch alles. Der 
eingeschaltete Sicherheitsbeauftragte nickte nur. Wochen­
langes Hin und Her mit immer neuen Anforderungen, die 
erst noch erfüllt werden mussten, es ging einfach nicht 
voran. Schließlich kam ich, reichlich spät, auf den Gedan­
ken, dass wir es vielleicht gar nicht mit einem Sicherheits­
problem zu tun hatten, sondern die Leute sich Sorge mach­
ten, sie würden tariflich heruntergruppiert, wenn sie auch 
solche niedriger eingestufte Arbeit machten. Das Thema 
wurde angesprochen, ich verbürgte mich dafür, dass das 
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nicht passieren würde, und siehe da, alle Sicherheitsproble­
me wie weggeblasen, am nächsten Tag ging es los mit dem 
Probenehmen, und die schöne Konstruktion zur Verhin­
derung von Kanalstürzen, die ein hilfreicher Abteilungs­
leiter wochenends zuhause geschreinert hatte, kam nie zum 
Einsatz.

Warum sind Sie an die Universität zurückgegangen? Haben 
Sie das wissenschaftliche Arbeiten vermisst?
Ich hätte mir damals sehr gut vorstellen können, in der Pra­
xis zu bleiben, aber dann gab es eine passende offene Stelle 
ausgerechnet an derselben Universität, an der auch mein 
Mann tätig war. Dieses große Los musste ich dann doch zu 
ziehen versuchen. 

Sie sind seit nunmehr sieben Jahren Richterin des Bundes-
verfassungsgerichts. Das Gericht genießt in der Bevölke-
rung hohes Ansehen und Vertrauen. Worin sehen Sie die 
Gründe für diesen erfreulichen Befund?
Der wichtigste Grund für das hohe Vertrauen, das das Ge­
richt genießt, ist die Institution der Individualverfassungs­
beschwerde, die jeder Bürger ohne große Hürden erheben 
kann. Ohne diese Möglichkeit könnten wir noch so gute 
Arbeit machen, es würde dem Gericht keine vergleichbare 
Bekanntheit, Vertrauensstellung und Autorität daraus zu­
wachsen. So aber wird immer wieder deutlich, was das 
Gericht und was die Verfassung, nach der es Recht spricht, 
für jeden Bürger und für jeden, der sich in Deutschland auf­
hält, bedeuten. Die wichtigste Folge davon ist nicht das hohe 
Ansehen des Gerichts, sondern das hohe Ansehen des Grund­
gesetzes.

Rudolf Smend hat einmal – in einer Festrede anlässlich des 
zehnjährigen Bestehens des Gerichts im Jahr 1962 – gesagt: 
„Das Grundgesetz gilt nunmehr praktisch so, wie das Bun-
desverfassungsgericht es auslegt [...]“. Ist das eine zutref-
fende Analyse?
Ja. Dass die Verfassung so gilt, wie das Verfassungsgericht 
sie auslegt, und nicht so, wie der Bund sie auslegt, wenn er 
den Ländern Kompetenzen streitig macht, oder wie eine 
Bundestagsmehrheit sie auslegt, wenn sie die Arbeitsmög­
lichkeiten der Opposition verschlechtern will, das ist ja der 
Sinn einer Verfassungsgerichtsbarkeit.

Sie betreuen als Berichterstatterin unter anderem Verfas-
sungsbeschwerden, die den Vollzug von Straf- und Unter-
suchungshaft sowie den Maßregelvollzug betreffen und 
sind damit auf einem Rechtsgebiet tätig, das vorher nicht 
zu Ihren Forschungsschwerpunkten zählte. Wie haben Sie 
sich in diese Spezialmaterie eingearbeitet?
Das Verfassungsgericht ist ja nicht für die Auslegung und 
Anwendung des Strafvollzugsrechts, sondern für die Ausle­
gung und Anwendung des Verfassungsrechts zuständig. 
Man muss aber natürlich das Rechtsgebiet kennen, auf das 
unsere Entscheidungen sich beziehen und auf das sie ein­

wirken. Dazu habe ich Bücher gelesen, die bisherige Recht­
sprechung des Bundesverfassungsgerichts auf diesem Ge­
biet studiert und eine entsprechende geordnete Datei ange­
legt, Strafvollzugsanstalten besucht, dort mit Leitungsper­
sonen, anderen Bediensteten und Gefangenenvertretern ge­
sprochen. Außerdem habe ich immer meine Mitarbeiter so 
ausgesucht, dass welche mit einschlägiger praktischer Er­
fahrung dabei waren. 

Welche Eindrücke haben Sie von der Wirklichkeit des Haft-
vollzugs gewonnen? Haben Sie in den vergangenen Jahren 
Anzeichen für Veränderungen hin zu einer restriktiveren 
Vollzugspraxis wahrgenommen?
Es gab in den zurückliegenden Jahren in vielen Bundeslän­
dern eine deutliche Tendenz zu einer restriktiveren Praxis. 
Das hängt auch mit Personal- und Geldmangel zusammen. 
Das Niveau an Rechtsstaatlichkeit ist im deutschen Straf­
vollzug nach meinem Eindruck im allgemeinen hoch, aber 
Behandlungsangebote und die Unterbringungssituation der 
Gefangenen sind oft unzureichend. Dasselbe gilt für den 
Schutz der Gefangenen vor wechselseitiger Unterdrückung 
und Gewalt. Dafür spielt die Unterbringungssituation und 
die Personallage eine wichtige Rolle. Denken Sie an den 
entsetzlichen Siegburger Fall, in dem drei Haftraumbewoh­
ner einen vierten zu Tode gefoltert haben. Das wäre nicht 
möglich gewesen, wenn die Hafträume nur mit einem Ge­
fangenen belegt gewesen wären, oder auch mal mit zwei 
richtig zusammengestellten, und wenn genug Personal da­
gewesen wäre, dass man die vier nicht rund um die Uhr 
zusammen hätte einschließen müssen, ohne dass jemand 
Zeit zum genauen Hinsehen hat.

Empfinden Sie die Arbeit „am Fall“ mit den damit einher
gehenden Beschränkungen als Bürde oder als Bereiche-
rung?
Eindeutig als Bereicherung, auch wenn die Menge der Ar­
beit manchmal ganz schön belastet. 

In den vergangenen Jahren sind die Zahl der Verfassungs-
richterinnen und die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen am Gericht gesunken – woran liegt das?
Jedenfalls nicht daran, dass es keine geeigneten Frauen ge­
geben hätte. Wenn der Frauenanteil unter den Verfassungs­
richtern sinkt, hat das vermutlich automatisch auch ein Ab­
sinken des Frauenanteils bei den wissenschaftlichen Mitar­
beitern zur Folge. Mir haben die Landesjustizministerien, 
bei denen ich nachfrage, wenn ich Mitarbeiter aus dem Be­
reich der Strafjustiz brauche, meist Frauen vorgeschlagen. 
Ich nehme an, dass das anders läuft, wenn die Anfrage von 
einem Mann kommt. Dass Frauen bei den wissenschaftli­
chen Mitarbeitern nach wie vor erheblich unterrepräsen­
tiert sind, liegt übrigens auch daran, dass Frauen häufiger 
familienhalber Probleme mit dem Umzug oder der Pendel­
existenz haben, die mit einer Abordnung an einen anderen 
Dienstort verbunden sind. Man sieht das daran, dass bei 
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den Mitarbeiterinnen der Anteil derer, die keine Familie mit 
Kindern haben, wesentlich größer ist als bei ihren männ­
lichen Kollegen.

Sie haben – wie alle Verfassungsrichter – jeweils vier wis-
senschaftliche Mitarbeiter, die Sie bei Ihrer Arbeit unter-
stützen. Wie hoch ist der Frauenanteil unter Ihren wissen-
schaftlichen Mitarbeitern, Frau Lübbe-Wolff? 
Zur Zeit ist eine Stelle vakant und der Frauenanteil beträgt 
sechsundsechzigkommaperiodesechs Prozent. Demnächst 
dann wieder fünfundsiebzig. Es gab auch schon fifty-fifty-
Phasen. Ich habe keine Quote, das ist einfach das Ergebnis 
meines Versuchs, gute Leute zu bekommen, und der schon 
erwähnten Vorschlagspraxis. 

Sie beschäftigen sich auch mit philosophischen und mora-
lischen Fragen. Welcher Philosoph hat Ihr Denken beson-
ders geprägt? 
Wenn ich von den Philosophen in meiner Familie mal abse­
he: Hegel.

Sie haben neben einem anspruchsvollen Berufsleben vier 
Kinder. Wie ist es Ihnen persönlich gelungen, Familie und 
Beruf zu vereinbaren?
Mit einem Partner, dem man dieselbe Frage stellen könnte, 
mit sehr viel Arbeit, und mit sehr viel Glück. Gesunde 

Kinder, genug Geld für Mitbetreuung durch Dritte, und Be­
rufe, die uns in der wichtigsten Familienzeit Sesshaftigkeit 
an einem Ort ermöglicht haben. Dafür habe ich zwar viele 
sehr verlockende Angebote ausschlagen müssen. Aber ein 
sehr verlockendes konnte ich dann ja am Ende auch an­
nehmen.

Das ist wohl wahr. Sie sind mit nur 49 Jahren zur Verfas-
sungsrichterin gewählt worden und haben damit alles 
erreicht, was im Rahmen einer wissenschaftlichen und 
richterlichen Laufbahn zu erreichen ist. Haben Sie gleich-
wohl noch Ziele, die Sie verwirklichen wollen, oder Träu-
me?
Mehr als ich werde verwirklichen können. Allein schon für 
die Bücher, die ich gern noch schreiben würde, wird die ver­
bleibende Lebenszeit wahrscheinlich nicht reichen. Was das 
Träumen angeht, da stehen nicht Bücher im Vordergrund, 
sondern Musik. 

Ihre vielfältigen beruflichen Verpflichtungen sind kräfte-
zehrend – worin finden Sie einen Ausgleich, um sich zu er-
holen und „aufzutanken“?
Spazierengehen und Wandern mit Freunden, Schwimmen 
und, ziemlich dilettantisch, Tennis- und Cellospielen. Und 
Lesen und Filmegucken, am liebsten so, dass man danach 
gleich die Nachttischlampe ausmachen kann. 
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